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1 Protokoll 

ERGEBNISPROTOKOLL 

Agenda 

1. Einstieg: Wo stehen wir, wo wollen wir hin? 

2. Leitbild 

3. Arbeitsblock 1: Leitbilder prüfen 

4. Projekte 

5. Arbeitsblock 2: Projekte priorisieren 

6. Ausblick Kleinstvorhaben 

7. Ausblick und Abschluss 

Alle Inhalte der Veranstaltung können der Präsentation entnommen werden. 

2 Leitbild 

Im Prozess der Antragstellung zur Aufnahme der Dorfregion in das Förderprogramm Dorf-

entwicklung wurde bereits ein Leitbild für die Dorfregion entwickelt. 

„Dorfregion Diekholzen –  

Weil wir hier nicht nur wohnen, sondern miteinander leben wollen!“ 

Dieses Leitbild vereint die Naturverbundenheit der Dorfregionsbevölkerung mit dem klaren 

Bekenntnis zum nachhaltigen Handeln. Im verträglichen Gleichgewicht ist Aktivtourismus 

und Erholung möglich. Die Gesellschaft ist offen für alle, bunt gemischt und das Leben in der 

Dorfregion ist attraktiv, weil Angebote für alle Generationen bestehen. 

Das Leitbild hat nach Auffassung der Bevölkerung weiterhin Bestand und wird unverändert 

für die Zukunft der Dorfregion als Vision angenommen. 

  

Projekt / AG 593 / Dorfentwicklungsplanung Diekholzen 

Gesprächspartner Bürger*innen der Dorfregion 
Herr Duchna – Gemeindeverwaltung Diekholzen 
Frau Buhl, Frau Fahrenholz – planungsgruppe puche 

Datum / Uhrzeit / 
Ort 

29.09.2025 / 18:00 bis 20:00 Uhr / Aula Grundschule Diekholzen 

Betreff Dorfregionsforum II, Dorfregion Diekholzen 

Info an Teilnehmende 

Anhang Projekttabelle, Präsentation zur Veranstaltung 
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2 Protokoll 

3 Arbeitsblock 1: Leitbilder prüfen 

Um das Leitbild der gesamten Dorfregion zu konkretisieren und um eine klarere Zukunftsvi-

sion für einzelne Handlungsfelder zu erlangen, wurde für jedes der drei Handlungsfelder ei-

gens ein Leitbild mit Leitzielen erarbeitet. Diese wurden abgeleitet aus den Potentialen und 

Handlungserfordernissen der Dorfregion und überstehen den thematischen Entwicklungszie-

len. 

In Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft werden die Leitziele der Handlungsfelder überprüft 

und angepasst. 

HF 1 – Soziales und Dorfgemeinschaft: 

• Die Entwicklung und Stärkung der Daseinsvorsorgeangebote solle stärker hervorge-

hoben werden. Derzeit ist das Freizeitangebot insbesondere für Kinder und Jugendli-

che eher mäßig, daher sei es besonders wichtig diese Verbesserung stärker in den Fo-

kus zu rücken und das als Leitziel mit aufzunehmen. 

HF 2 – Natur und Klima: 

• Alle Nachhaltigkeitsziele sind als Leitziele aufzunehmen, nicht ausschließlich die öko-

logischen. 

HF 3 – Ländliches Wohnen / Baukultur und Ortsbild: 

• Keine Ergänzungs- oder Veränderungswünsche. 

In der Diskussion um die Leitziele wurde die Thematik Altengerechtes Wohnen kurz bespro-

chen und der Hinweis gegeben, dass dieses auch in Bestandsimmobilien gut zu etablieren 

sei. Es bestehen zahlreiche Positivbeispiele, die in der Dorfregion bekannt gemacht werden 

müssten. Informationsveranstaltungen hierzu könnten in der Umsetzung des DEP’s veran-

staltet werden. 

4 Projekte 

Im Mai haben der Kinder- und Jugendworkshop in Präsenz und online stattgefunden. Frau 

Fahrenholz berichtet von den sehr gut besuchten Workshops und präsentiert die Ergebnisse. 

Alle Ergebnisse werden im Anlagenband des DEP’s aufgenommen. 

Frau Fahrenholz schildert erneut, dass eine Beantragung von Förderprojekten erstmalig zum 

Stichtag 30.09.2026 erfolgen kann. Grundlage für das Einreichen von Förderanträgen ist, ein 

vom Amt für regionale Landesentwicklung anerkannter Dorfentwicklungsplan. Alle erforder-

lichen Unterlagen und Links zur Beantragung von Fördermitteln werden nach Aufstellung 

des Dorfentwicklungsplans online auf der Homepage der Gemeinde bereitgestellt. Darüber 

hinaus wird die Umsetzung des DEP von einem externen Planungsbüro fachlich begleitet. 

Diese sogenannte Umsetzungsbegleitung unterstützt und berät auch Privatpersonen. 
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3 Protokoll 

5 Arbeitsblock 2: Projekte priorisieren 

Öffentliche Projekte müssen in ihrer Umsetzbarkeit und ihrem Wirkungsgrad priorisiert wer-

den. Insgesamt wurden im bisherigen Prozess 107 Projektideen gesammelt und gelistet. Der 

Detaillierungsgrad der Ideen ist sehr verschieden. Während vereinzelt Ideen schon klar um-

rissen wurden, bestehen für andere nur eine ungefähre Verortung und Bezeichnung. Nicht 

alle Ideen sind auf ihren Ideengeber zurückzuführen, weswegen Rückfragen unmöglich sind. 

Seitens der Gemeindeverwaltung wurde die Projektideensammlung vorab geprüft und vor-

sortiert. In einer gemeinsamen Diskussion des Dorfregionsforums verständigen sich die Teil-

nehmenden auf Starprojekte und priorisieren diese mit der entsprechenden Kurzfristigkeit. 

Im Ergebnis ist die dem Protokoll anhängende Projekttabelle entstanden. 

6 Ausblick Kleinstvorhaben 

Frau Fahrenholz führt in die Möglichkeit der Umsetzung von Kleinstvorhaben ein und schil-

dert die landesseitigen Vorgaben zur Einrichtung eines Entscheidungsgremiums für die 

Kleinstvorhaben. 30.000 EUR Förderung stehen der Dorfregion zur Verfügung. Der Mittelab-

ruf durch Beantragung von Kleinstvorhaben ist stichtagunabhängig und kann während des 

gesamten Förderzeitraums erfolgen. Je Einzelvorhaben kann eine Förderung von bis zu 75% 

(65% + 10% LEADER-Bonus), maximal jedoch 2.500 EUR pro Einzelvorhaben, beantragt wer-

den. Die Kommune muss jedes Kleinstvorhaben mit einem Eigenanteil von mind. 10% der 

Fördersumme, also max. 250 EUR pro Einzelvorhaben, bezuschussen. 

Die Umsetzung der Kleinstvorhaben dienen dazu die Zeit zwischen Anerkennung des DEP’s 

und Beantragung erster größerer Förderprojekte sinnvoll zu nutzen. Die Beantragung, Um-

setzung und Abrechnung der Kleinstvorhaben müssen innerhalb eines Kalenderjahres erfol-

gen.  

Zum Ablauf: 

• Das Entscheidungsgremium terminiert die Frist zur Einreichung von formlosen Anträ-

gen bei der Gemeinde. 

• Der Antrag sollte mindestens ein Kostenangebot und eine Kurzbeschreibung des Vor-

habens umfassen.  

• Das Entscheidungsgremium bewertet die Anträge in ihrer Sitzung nach festgelegten 

Kriterien und fasst einen Beschluss für oder gegen die Unterstützung des Vorhabens.  

• Die Gemeinde stellt im Anschluss einen Sammelantrag auf Förderung der Kleinstvor-

haben beim ArL Leine-Weser. Erst nach Genehmigung des Sammelantrags darf mit 

der Umsetzung der einzelnen Kleinstvorhaben begonnen werden. 

• Die Kleinstvorhaben werden durch Vorfinanzierung umgesetzt. Die Umsetzung wird 

mittels einzureichender Rechnungen und Bilder bei der Gemeinde nachgewiesen. 

• Die Gemeinde reicht einen Sammelverwendungsnachweis beim ArL ein, erhält die 

Förderung und leitet diese ggf. an Dritte weiter. 



 

  

 593 250929 Protokoll_DRF II 

 

4 Protokoll 

Das Gremium wird nach Rücksprache mit der Gemeinde noch in diesem Jahr eingerichtet. 

Herr M. Warneke sowie Frau C. Timpe erklären ihr Interesse zum Mitwirken in dem Gre-

mium.  

Zur Information über die Vorgehensweise, zur Antragstellung und Umsetzung der Kleinst-

vorhaben wird entsprechendes Informationsmaterial bereitgestellt.  

7 Ausblick und Abschluss 

Die Planfassung im Entwurf wird bis Ende Oktober fertiggestellt und dann mit einer Frist von 

vier Wochen öffentlich ausgelegt. Die Träger öffentlicher Belange werden in diesem Zusam-

menhang beteiligt. Im Anschluss werden etwaig eingegangene Stellungnahmen abgewogen 

und eingearbeitet.  

Die endgültige Planfassung wird im Rat vorgestellt und nach Beschlussfassung durch den Rat 

beim ArL eingereicht, mit der Bitte um Prüfung und Anerkennung. 

Erst nach Anerkennung des DEP’s findet eine öffentliche Abschlussveranstaltung statt, die 

zugleich den Auftakt in die Umsetzungsphase bedeutet. 

 

Anmerkungen zum Protokoll bitte innerhalb von 14 Tagen an die  

planungsgruppe puche gmbh, Bianka Fahrenholz, bianka.fahrenholz@pg-puche.de . 

 

 

 

Northeim, den 21.10.2025 

Bianka Fahrenholz 


